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§ 6. Das Gericht des Ortes, von wo aus die Schiffahrt

mit dem Schiffe betrieben wird (Heimathsort), ist für alle gegen

den Schiffseigner als solchen zu erhebenden Klagen zuständig, ohne
Unterschied, ob er persönlich oder nur mit Schiff und Fracht haftet.

Unter mehreren hiernach in Betracht kommenden Orten gilt als
Heimathsort der Ort, wo die Geschäftsniederlassung, bei mehreren

Niederlassungen die Hauptniederlassung und in Ermangelung einer

Geschäftsniederlassung der Wohnsitz des Schiffseigners sich befindet.
Ist der Heimathsort nicht festzustellen, so gilt als solcher der

Ort, wo der Schiffseigner zur Gewerbesteuer oder Einkommensteuer

veranlagt wird.

Zweiter Abschnitt.

Schiffer.

§ 7. Der Führer des Schiffes (Schiffer) ist verpflichtet, bei
allen Dienstverrichtungen, namentlich bei der Erfüllung der von ihm

auszuführenden Verträge, die Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers
anzuwenden.

Er haftet für jeden durch die Vernachlässigung dieser Sorgfalt
entstandenen Schaden nicht nur dem Schiffseigner, sondern auch den
Ladungsbetheiligten (Absender und Empfänger), den beförderten
Personen und der Schiffsbesatzung, es sei denn, daß er auf An-

weisung des Schiffseigners gehandelt hat. Auch in dem letzteren
Falle bleibt der Schiffer verantwortlich, wenn er es unterlassen hat,

dem Schiffseigner die nach Lage des Falles erforderliche Aufklärung
zu ertheilen, oder wenn ihm eine strafbare Handlung zur Last fällt.

Durch die Ertheilung der Anweisung wird der Schiffseigner
persönlich verpflichtet, wenn er bei der Ertheilung von dem Sach-

verhältnisse unterrichtet war.

§ 8. Der Schiffer hat vor Antritt der Reise darauf zu sehen,
daß das Schiff in fahrtüchtigem Zustande, gehörig eingerichtet und
ausgerüstet, sowie hinreichend bemannt ist, und daß die Schiffspapiere
und Ladungsverzeichnisse an Bord sind.

Er hat für die Tüchtigkeit der Geräthschaften zum Laden und

Löschen, für die gehörige Stauung der Ladung, sowie dafür zu
sorgen, daß das Schiff nicht schwerer beladen wird, als die Trag-
fähigkeit desselben und die jeweiligen Wasserstandsverhältnisse es
gestatten.

Wenn der Schiffer im Auslande die daselbst geltenden Vor-
schriften, insbesondere die Polizei-, Steuer= und Zollgesetze nicht
beobachtet, so hat er den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Für die Fahrtüchtigkeit des Schiffes bei Antritt der Reise haftet
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den im 87 Absatz 2 bezeichneten Personen auch der Schiffseigner
persönlich, nicht nur mit Schiff und Fracht.

§ 9. Wenn der Schiffer durch Krankheit oder andere Ursachen
verhindert ist, das Schiff zu führen, so darf er den Antritt oder

ie Fortsetzung der Reise nicht ungebührlich verzögern; er muß
vielmehr, wenn Zeit und Umstände es gestatten, die Anordnung des

Schiffseigners einholen und für die Zwischenzeit die geeigneten Vor-
ehrungen treffen, im entgegengesetzten Falle aber einen anderen

Schiffer einsetzen.
Fuür diesen Stellvertreter ist er nur insofern verantwortlich, als
ihm bei der Wahl desselben ein Verschulden zur Last fällt.

§* 10. Der Schiffer ist verpflichtet, von Beschädigungen des
Schiffes oder der Ladung, von eingegangenen Geschäften, sowie von

er Einsetzung eines anderen Schiffers (8 9) den Schiffseigner in

enntniß zu setzen. Er hat in allen erheblichen Fällen, namentlich
wenn er die Reise einzustellen oder zu ändern sich genöthigt findet,

ie Ertheilung von Verhaltungsmaßregeln bei dem Schiffseigner

nachzusuchen, sofern es die Umstände gestatten.
Im Interesse der Ladungsbetheiligten hat der Schiffer während

a Reise für das Beste der Ladung nach Möglichkeit Sorge zu
gen.

b Werden zur Abwendung oder Verringerung eines Verlustes
esondere Maßregeln erforderlich, so hat er, wenn thunlich, die An—

weisung der Ladungsbetheiligten einzuholen, sonst nach bestem Er—
messen das Erforderliche selbst zu veranlassen und dafür zu sorgen,

aß die Ladungsbetheiligten von dem Vorfall und den dadurch ver-

anlaßten Maßregeln schleunigst in Kenntniß gesetzt werden.
b 8 11. Wird das Schiff oder die Ladung von einem Unfall

eetroffen, so ist der Schiffer berechtigt und auf Verlangen des Schiffs-
igners oder eines Ladungsbetheiligten verpflichtet, vor dem Amts-

gerichte des Ortes, an welchem die Reise endet, und, wenn das Schiff
orher an einem anderen Orte längere Zeit liegen bleiben muß, vor

an Antsgerichte dieses Ortes eine Beweisaufnahme über den that-
urlichen Hergang, sowie über den Umfang des eingetretenen Schadens
* düber die zur Abwendung oder Verzögerung desselben ange—
* eten Mittel zu beantragen. Er hat sich selbst zum Zeugnisse zu

leten und die zur Feststellung des Sachverhältnisses sonst dienlichen
eweismittel zu bezeichnen.

thuns 12. Zur Aufnahme des Beweises bestimmt das Gericht einen
zich ichst nahen Termin, zu welchem der Schiffer und die sonst be-

bet neten Zeugen zu laden sind. Dem Schiffseigner und den Ladungs-
heiligten ist von dem Termine Mittheilung zu machen, soweit es
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ohne unverhältnißmäßige Verzögerung des Verfahrens geschehen kann.
Die Mittheilung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen.

§ 13. Die Aufnahme des Beweises erfolgt nach den Vor-
schriften der Civilprozeßordnung.

Soweit hiernach nicht die Beeidigung des Schiffers ausgeschlossen
ist, beschließt über dieselbe das Gericht nach freiem Ermessen.

Die an Schiff und Ladung Betheiligten, sowie die etwa sonst

durch den Unfall Betroffenen sind berechtigt, in Person oder durch
Vertreter der Verhandlung beizuwohnen. Sie können eine Aus-

dehnung der Beweisaufnahme auf weitere Beweismittel beantragen.
Das Gericht ist befugt, eine Ausdehnung der Beweisaufnahme

auch von Amtswegen anzuordnen, soweit dies zur Aufklärung des

Sachverhalts erforderlich erscheint.
§ 14. In Bezug auf die Erhebung von Gebühren und Aus-

lagen finden die für das Verfahren zur Sicherung des Beweises
geltenden Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes mit der Maßgabe
Anwendung, daß als Gebühr nur die Hälfte der dort vorgesehenen
Sätze und höchstens ein Betrag von dreißig Mark erhoben wird.

Ist das Verfahren auf Verlangen eines Ladungsbetheiligten
beantragt, so hat dieser die entstandenen Kosten zu erstatten, soweit
er nicht Anspruch auf Ersatz des durch den Unfall ihm entstandenen
Schadens hat. Die Verpflichtung des Schiffseigners, dem Schiffer
die verauslagten Kosten zu erstatten, wird hierdurch nicht berührt.

In Fällen der großen Haverei findet die Vorschrift des § 84

Anwendung.
§ 15. Befindet sich das Schiff weder am Heimatsorte, noch

an einem Orte, an welchem der Schiffseigner eine Geschäftsnieder-

lassung hat, so ist der Schiffer Dritten gegenüber kraft seiner An-
stellung befugt, die Frachtforderungen einzuziehen, sowie für den
Schiffseigner alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen,
welche die Ausführung der Reise erforderlich macht.

Zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Veräußerung
oder Verpfändung des Schiffes und zum Abschlusse von Frachtver-

trägen ist der Schiffer nur auf Grund einer ihn hierzu ermächtigen-
den Vollmacht des Schiffseigners berechtigt.

§ 16. Rechtsgeschäfte, welche der Schiffer eingeht, während das
Schiff sich an einem der im § 15 Absatz 1 bezeichneten Orte be-

findet, sind für den Schiffseigner nur dann verbindlich, wenn der
Schiffer auf Grund einer Vollmacht gehandelt hat, oder wenn ein

anderer besonderer Verpflichtungsgrund vorhanden ist.
Zur Ausstellung von Ladescheinen ist der Schiffer ohne Unter-

schied des Ortes befugt.
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§ 17. Der Schiffseigner, welcher die gesetzlichen Befugnisse des

Schiffers beschränkt hat, kann einem Dritten die Nichteinhaltungdieser
eschränkungen nur dann entgegensetzen, wenn er beweist, daß sie

em Dritten bekannt waren.

§ 18. Dem Schiffseigner gegenüber sind für den Umfang der
Befugnisse des Schiffers die Bestimmungen der §8§ 15 und 16 eben-

alls maßgebend, soweit nicht der Schiffseigner diese Befugnisse be-
schränkt hat.
 8§ 19. Durch ein Rechtsgeschäft, welches der Schiffer in seiner

Eigenschaft als Führer des Schiffes, sei es mit, sei es ohne Bezeich-

nung des Schiffseigners innerhalb seiner gesetzlichen Befugnisse ge—
schlossen hat, wird der Schiffseigner dem Dritten gegenüber berechtigt
und die Haftung des Schiffseigners mit Schiff und Fracht (84 Nr. 1)
begründet.
Der Schiffer selbst wird dem Dritten durch das Rechtsgeschäft

nicht verpflichtet, es sei denn, daß er dessen Erfüllung gewährleistet
oder seine Befugnisse überschritten hat. «

.§20.DerSchifferuntersteht,soweitnichtindiesemGefetze
emAnderesbestimmtift,denVorschriftemwelchefürdieim§1338.

er Gewerbeordnung: bezeichneten Personen gelten.
Das Dienstverhältniß des Schiffers kann, wenn nichts Anderes

berabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Monats nach
ener sechs Wochen vorher erklärten Kündigung aufgehoben werden.
Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter welchen dem Schiffs-

eigner und dem Schiffer das Recht zusteht, die Auflösung des Dienst-
verhältnisses vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Inne-

altung einer Kündigungsfrist zu verlangen, bewendet es bei den
Bestimmungen der §§ 133b bis 13342 der Gewerbeordnung.
——

1 GO 133a. Das Dienstverhältniß der von Gewerbeunternehmern gegen
feste Bezüge beschäftigten Personen, welche nicht lediglich vorübergehend mit der
beitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder einer Abtheilung desselben
auftragt (Betriebsbeamte, Werkmeister und ähnliche Angestellte) oder mit

söheren technischen Dienstleistungen betraut sind (Maschinentechniker, Bau-
echtiker, Chemiker, Zeichner und dergleichen), kann, wenn nicht etwas Anderes

Erabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres nach
chs ochen vorher erklärter Aufkündigung aufgehoben werden.

* GO 133b. Jeder der beiden Theile kann vor Ablauf der vertrags-
Di,##gen Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist die Aufhebung des

lenstverhältnisses verlangen, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des
es die Aufhebung rechtfertigender Grund vorliegt.

C. Gegenüber den im § 133a bezeichneten Personen kann die Auf-
hebung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangt werden:
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Hat der Schiffer eine Reise angetreten, so ist er verpflichtet,
bis zur Beendigung der Reise und zur Entlöschung des Schiffes im
Dienste zu bleiben, es sei denn, daß ein den sofortigen Austritt

rechtfertigender Grund vorhanden ist.

Wird das Dienstverhältniß vor der Ankunft des Schiffes am

Bestimmungsorte während der Reise aufgehoben, so hat der Schiffer
Anspruch auf die Kosten der Rückreise nach dem Orte, an welchem
er in Dienst getreten ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung,
wenn der Schiffer sich einer Handlung schuldig gemacht hat, welche

geeignet ist, seine sofortige Entlassung zu rechtfertigen.
Ist ein die sofortige Entlassung rechtfertigender Grund nicht

vorhanden, so kann der Schiffer zwar jederzeit seines Dienstes ent-
hoben werden, jedoch unbeschadet seiner Entschädigungsansprüche für
die Zeit bis zum Ende der vertragsmäßigen Dauer des Dienstver-

hältnisses oder bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist.
.

1. wenn sie beim Abschluß des Dienstvertrages den Arbeitgeber durch Vor-

bringung falscher oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über
das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhält-
nisses in einen Irrthum versetzt haben;

2. wenn sie im Dienste untreu sind oder das Vertrauen mißbrauchen;

3. wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstver-

trage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich ver-
weigern;

4. wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine längere Freiheits-
strafe oder Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste verhindert

werden;
5. wenn sie sich Thätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen den Arbeitgeber

oder seinen Vertreter zu Schulden kommen lassen;

6. wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben.

In dem Falle zu 4 bleibt der Anspruch auf die vertragsmäßigen

Leistungen des Arbeitgebers für die Dauer von sechs Wochen in Kraft, wenndie
Verrichtung der Dienste durch unverschuldetes Unglück verhindert worden ist.
Jedoch mindern sich die Ansprüche in diesem Falle um denjenigen Betrag,
welcher dem Berechtigten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung be-

stehenden Krankenversicherung oder Unfallversicherung zukommt.
1334. Die im § 133a bezeichneten Personen können die Auflösung

des Dienstverhältnisses insbesondere verlangen,
1. wenn der Arbeitgeber oder sein Vertreter sich Thätlichkeiten oder Ehr-

verletzungen gegen sie zu Schulden kommen lassen;

2. wenn der Arbeitgeber die vertragsmäßigen Leistungen nicht gewährt;
3. wenn bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses ihr Leben oder ihre Ge-

sundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei
Eingehung des Dienstverhältnisses nicht zu erkennen war.
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